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Die Loge“ e.V.Eingetragener und gemeinnütziger VereinSatzung des Vereins für Rollenspiele�Die Loge� e.V.� 1 Name, Sitz, Geshäftsjahr(1) Der Verein führt den Namen �Die Loge� und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.Nah Eintrag führt er den Zusatz �e.V.�.(2) Der Verein hat seinen Sitz in Ahrensburg.(3) Das Geshäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.� 2 Ziel und Zwek des Vereins(1) Zwek des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe und der Erziehung in den Bundeslän-dern Shleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersahsen, insbesondere durh den Einsatzvon sogenannten Rollen- und Simulationsspielen. Hierbei handelt es sih niht um Theaterauf-führungen, sondern um das imaginäre Hineinversetzen in Charaktere und deren rollengerehteFührung durh von einem Spielleiter erdahte Situationen. Die Gruppen von etwa vier bis ahtJugendlihen sollen dabei insbesondere lernen, Kon�ikte gewaltlos zu lösen, mit anderen zu kom-munizieren und zusammenzuarbeiten und Problemlösungen zu vershiedensten Situationen zuerarbeiten. Der fahlihe Gedankenaustaush zwishen den Gruppen soll auf der ö�entlihkeitzugänglihen Tre�en (sogenannte �game-ons�) erfolgen, die der Verein mindestens einmal jähr-lih ausrihten soll.(2) Der Verein ist parteipolitish und konfessionell unabhängig und neutral. Er bekennt sih zurfreiheitlih-demokratishen Grundordnung der Bundesrepublik Deutshland.� 3 Erwerb der Mitgliedshaft(1) Mitglied des Vereins kann jede natürlihe volljährige Person werden. Der Vereinseintritt kannjederzeit erfolgen. Er ist in Textform zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entsheidet derVorstand. Die Mitgliedshaft ist erworben, wenn die Beitrittserklärung durh Vorstandsbeshluÿangenommen ist und die Aufnahmegebühr und fällige Beiträge bezahlt sind. Näheres regelt dieGeshäftsordnung.� 4 Beendigung der Mitgliedshaft(1) Die Mitgliedshaft im Verein endet durha) Tod des Mitgliedesb) freiwilligen Austritt des Mitglieds unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von ahtWohen zum Jahresende) Ausshluÿ aus dem Verein 1



d) Streihung von der Mitgliederlistee) Au�ösung des Vereins(2) Der Austritt erfolgt durh shriftlihe Erklärung gegenüber einem Vorstandsmitglied.(3) Verletzt ein Mitglied in grober Weise die Interessen des Vereins oder shädigt es das Anse-hen des Vereins, kann es durh Vorstandsbeshluÿ mit einer Mehrheit von 3/4 aus dem Vereinausgeshlossen werden. Vor der Beshluÿfassung muÿ der Vorstand dem Mitglied Gelegenheitzur mündlihen oder shriftlihen Stellungnahme geben. Der Vorstandsbeshluÿ ist shriftlih zubegründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Vorstandbeshluÿ steht dem Mitglied dasReht auf Widerspruh mit Antrag auf Entsheidung mit einfaher Mehrheit in der nähstenMitgliederversammlung zu. Der Widerspruh ist binnen vier Wohen nah Eingang shriftlihbeim Vorstand einzulegen. Der Rehtsweg ist ausgeshlossen.(4) Ein Mitglied kann durh Vorstandsbeshluÿ von der Mitgliederliste gestrihen werden, wennes trotz zweimaliger Mahnung, davon einmal in Shriftform, mit der Zahlung von Mitglieds-beiträgen oder Umlagen im Rükstand ist. Der Vorstandsbeshluÿ über die Streihung von derMitgliederliste muÿ dem Vereinsmitglied mitgeteilt werden. Die Voraussetzung der Mahnung unddie P�iht zur Mitteilung entfallen, wenn keine Adresse des Mitglieds bekannt ist.(5) Bei Beendigung der Mitgliedshaft muÿ der ausgehändigte Mitgliedsausweis an den Vereinzurükgegeben werden.(6) Aussheidende Mitglieder verzihten auf jeglihe �nanzielle und materielle Ansprühe gegenden Verein. Sie haben keinen Anspruh auf Auszahlung der von ihnen geleisteten Mitgliedsbei-träge und Spenden.� 5 Mitgliedsbeiträge(1) Es werden jährlihe Mitgliedsbeiträge erhoben. Ein monatliher Mitgliedsbeitrag wird nihterhoben. Alle Vereinsmitglieder sind zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge verp�ihtet.(2) Die Beitragshöhe wird auf Vorshlag des Vereinsvorstandes durh die Mitgliederversammlungmit einfaher Mehrheit festgelegt.(3) Der Mitgliedsbeitrag ist für das Kalenderjahr vollständig spätestens bis zum 01. März fällig.(4) Zur Aufnahme in den Verein wird eine Aufnahmegebühr erhoben, deren Höhe auf Vorshlagdes Vereinsvorstandes durh die Mitgliederversammlung mit einfaher Mehrheit festgelegt wirdund die bei Annahme des Aufnahmeantrags an den Verein zu entrihten ist.(5) Die jeweilige Höhe von Mitgliedsbeitrag und Aufnahmegebühr ergibt sih aus der Geshäfts-ordnung.� 6 Rehte und P�ihten der Mitglieder(1) Sämtlihe Mitglieder haben gleihe Rehte und P�ihten, sofern die Satzung nihts anderesvorsieht und bei Neueintritt der Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr entrihtet sind.(2) Die Mitglieder sind berehtigt, alle Einrihtungen des Vereins zu nutzen. Die Mitgliederverp�ihten sih, den Verein in der satzungsgemäÿen Erfüllung seiner Aufgaben nah bestenKräften zu unterstützen. Alle Mitglieder sind verp�ihtet, dafür Sorge zu tragen, daÿ ihr Beitragrehtzeitig gezahlt wird.(3) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung volles Stimmreht, das übertragbar ist.2



(4) Alle Mitglieder sind berehtigt, sih an der Planung, Organisation und Durhführung von�game-ons� des Vereins zu beteiligen, sofern niht hinreihende Gründe dagegen sprehen. DieMitarbeit in Mobs steht ihnen jederzeit frei, sofern auh hier niht hinreihende Gründe dagegensprehen.(5) Jedes neue Mitglied ist verp�ihtet, sih aktiv an der Planung, Organisation und Durhfüh-rung einer der beiden Vereinsveranstaltungen zu beteiligen, die terminlih auf den Eintritt diesesneuen Vereinsmitglieds folgt.(6) Jedes Mitglied ist berehtigt, an Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Bibliothekzu nutzen, sofern dieses Reht niht verwirkt wurde.(7) Jedes Mitglied ist verp�ihtet, die Regelungen dieser Satzung zu befolgen.� 7 Organe und Gliederung des Vereins(1) Organe des Vereins sinda) der Vorstandb) die Mitgliederversammlung) die Mobs� 8 Der Vorstand(1) Der Vorstand besteht ausa) dem Vorsitzendenb) dem Stellvertretenden Vorsitzenden) dem Shriftführerd) dem ShatzmeisterEs gilt jeweils entsprehend die weiblihe Form.(2) Der Verein wird gerihtlih und auÿergerihtlih durh zwei Vorstandsmitglieder, darunterder Vorsitzende oder der Stellvertretende Vorsitzende, vertreten. Die Vorstandstätigkeit ist eh-renamtlih.(3) Alle Vorstandsämter müssen stets gesondert besetzt werden. In den Vorstand dürfen nurVereinsmitglieder gewählt werden. Der Vorstand wird für die Dauer eines Jahres gewählt undbleibt auh nah Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig.(4) Vorstandsbeshlüsse können nur gefaÿt werden, wenn mindestens zwei der Vorstandsmitglie-der bei der Beshluÿfassung anwesend sind oder shriftlihe oder zur Niedershrift abgegebeneErklärungen über deren Entsheidung bezüglih des betre�enden Antrags vorliegen. Eine solheErklärung ist als Stimme bei der entsprehenden Abstimmung zu werten. Beshlüsse werden miteinfaher Mehrheit gefaÿt.(5) Tritt ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit zurük, so hat der Vorstand diesesAmt selbständig neu zu besetzen. Treten zwei der für diese Amtsperiode gewählten Vorstands-mitglieder zurük, so muÿ der Vorstand Neuwahlen im Rahmen einer Mitgliederversammlungzum nähstmöglihen Zeitpunkt einberufen.(6) Der Vorstand hat folgende Aufgaben:a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung 3



b) Einberufung der Mitgliederversammlungen) Ausführung der Beshlüsse der Mitgliederversammlungd) Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geshäftsjahre) Buhführungf) Erstellung eines Jahres- und Finanzberihtesg) Beshluÿfassung über die Aufnahme und den Ausshluÿ von Mitgliedern.Weitere Aufgaben der Vorstandes können in der Geshäftsordnung festgelegt werden.(7) Der Vorstand hat den Verein nah einer Satzung und den Beshlüssen der Mitgliederver-sammlung zu leiten.(8) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.(9) Der Vorstand tri�t sih bei Bedarf zu einer Vorstandssitzung, mindestens aber einmal imQuartal. Zu der Vorstandssitzung sind alle Vorstandsmitglieder vom Vorsitzenden mit einer Fristvon zwei Wohen unter Angabe des Termins, des Ortes und einer Tagesordnung zu laden. Dieskann auh telefonish oder per Fax geshehen. Vorstandssitzungen sind nur beshluÿfähig, wennsie ordnungsgemäÿ einberufen wurden.Wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder eine Vorstandssitzung wünshen, ist diese mit einerFrist von einerWohe unter Angabe des Termins, des Ortes und einer Tagesordnung einzuberufen.Wenn alle Vorstandsmitglieder eine Vorstandssitzung wünshen, kann diese ohne Einhaltungeiner Frist unter Angabe des Termins, des Ortes und einer Tagesordnung einberufen werden.Die Vorstandssitzung ist stets ö�entlih. Redereht haben alle Anwesenden. Gäste haben keinStimmreht. Die Vorstandssitzungen sind zu protokollieren und vom Shriftführer und einemweiteren Vorstandsmitglied zu unterzeihnen.(10) Der Vorstand darf Verp�ihtungen nur im Rahmen der tatsählih vorhandenen Mitteldes Vereins aufnehmen. Er kann einzelne Personen, Mobs oder andere Ausshüsse mit derDurhführung spezieller Aufgaben beauftragen und ihnen dafür �nanzielle Mittel zur Verfü-gung stellen. Zwei Vorstandsmitglieder können selbständig Rehtsgeshäfte bis zu einer Höhevon 150,00etätigen, für gröÿere Summen benötigen sie die Zustimmung von 3/4 des Vorstandes.(11) Vorstandsmitglied darf nur werden, wer seit mindestens einem Jahr Mitglied des Vereins ist.(12) Weiteres kann in der Geshäftsordnung gereget werden.� 9 Die Mitgliederversammlung(1) Im ersten Quartal eines jeden Jahres �ndet die ordentlihe Mitgliederversammlung statt. DieMitgliederversammlung ist ö�entlih, die ö�entlihkeit kann aber auf Beshluÿ der Mitglieder-versammlung mit einfaher Mehrheit ausgeshlossen werden. Die Mitgliederversammlung wirdvom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wohen in Textform unter Angabe einerTagesordnung einberufen. Als Fristbeginn gilt auÿer dem Datum des Poststempels und demFax-Protokoll auh die persönlihe übergabe.Die Mitgliederversammlung faÿt Beshlüsse mit einfaher Mehrheit der abgegebenen gültigenStimmen. Bei Stimmgleihheit ist ein Antrag abgelehnt.Blokwahl ist unzulässig.Jede Mitgliederversammlung ist ohne Rüksiht auf die Anzahl der anwesenden Vereinsmitgliederbeshluÿfähig.4



Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3, Beshlüsse über die Au�ösung des Vereinseiner Mehrheit von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen.Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertre-tenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitgliedanwesend, bestimmt die Mitgliederversammlung den Leiter.Bei Wahlen kann die Leitung der Mitgliederversammlung für die Dauer des Wahlgangs und dervorangehenden Diskussion einem Wahlausshuÿ übertragen werden Näheres ergibt sih aus derGeshäftsordnung.(2) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen vierzehn Werktage vor dem Tag des Tagungster-mins shriftlih beim Vordstand eingegangen sein. über Anträge und Ergänzungen der Tagesord-nung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beshlieÿt die Mitgliederversamm-lung. Zur Annahme des Antrages ist die einfahe Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmenerforderlih.(3) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung nur eine Stimme. Das Stimmreht kann pershriftliher Vollmaht auf ein anderes Mitglied übertragen werden. Kein Mitglied darf mehr alseine Stimme per Vollmaht zusätzlih zu seiner eigenen wahrnehmen.(4) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:a) Bestellung, Beaufsihtigung, Abberufung und Entlastung des Vorstandesb) Beshluÿfassung über den vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplan, Entgegennahmedes Jahresberihts des Vorstandes und des Finanzberihts, Erteilung von Weisungen anden Vorstand) Festsetzung der Umlagen, der Höhe der Beiträge und der Aufnahmegebührd) Entsheidung über die Berufung eines Ausshlieÿungsbeshlusses des Vorstandese) Beshluÿfassung über die Änderung der Satzung und die Au�ösung des Vereinsf) Abberufung und Neubestellung von LiquidatorenWeitere Aufgaben der Mitgliederversammlung können in der Geshäftsordnung festgelegt werden.(5) über die Beshlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vomjeweiligen Shriftführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeihnen ist.(6) Eine auÿerordentlihe Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn es dasInteresse des Vereins erfordert, wenn 1/10 der Vereinsmitglieder dies unter Angabe des Zweksund der Gründe beim Vorstand beantragen oder drei Vorstandsmitglieder dies verlangen.(7) Weiteres kann in der Geshäftsordnung geregelt werden.� 10 BeshluÿfassungenDie Beshluÿfassung auf Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen, Sitzungen der Mobs undallen anderen Zusammenkünften des Vereins geshieht durh Handzeihen oder durh geheimeWahl mittels Stimmzettel. Beantragt mindestens ein Stimmberehtigter geheime Wahl, muÿ perStimmzettel abgestimmt werden. Bei Stimmgleihheit ist der Beshluÿvorshlag oder Antragabgelehnt.
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� 11 Mobs(1) Der Verein bildet sogennte �Mobs�. Näheres ergibt sih aus der Geshäftsordnung.(2) Der Verein bildet als Unter-Organisation an der Universität Hamburg die studentishe Verei-nigung �Die Loge�. Dieser Passus entfällt, wenn die studentishe Vereinigung aufgelöst oder nihtmehr als solhe anerkannt wird.� 12 Kassenführung und Kassenprüfung(1) Gemäÿ der Satzung geleistete Beiträge und Umlagen hat der Shatzmeister zu quittieren.(2) Die Mitgliedsbeiträge und sonstigen Einnahmen sind vom Shatzmeister auf ein Bankkontoeinzuzahlen und ordnungsgemäÿ zu verwalten. Der Shatzmeister ist für die sorgfältige Erledi-gung aller Kassengeshäfte verantwortlih. Ausgaben für den laufenden Geshäftsverkehr oderfür die Finanzierung von �game-ons� leistet er selbständig. Der Shatzmeister ist verp�ihtet,dem Vorstand die Kassenbüher und die Unterlagen dazu auf Verlangen zur Einsihtnahme vor-zulegen.(3) Auf der Mitgliederversammlung werden zwei Kassenprüfer für die Dauer eines Jahres ge-wählt. Die beiden Kassenprüfer dürfen dem Vorstand niht angehören. Sie prüfen alljährlih vorder Mitgliederversammlung Kassenbüher und Kassenbestand auf ihre Rihtigkeit und die Un-terlagen dazu auf ihre Rehtmäÿigkeit. Das Ergebnis aller Prüfungen ist shriftlih niederzulegenund verbleibt bei den Kassenakten.� 14 Au�ösung des Vereins(1) Die Au�ösung des Vereins erfolgt durh Beshluÿ der Mitgliederversammlung mit den in derSatzung festgelegten Mehrheiten.(2) Sofern die Mitgliederversammlung nihts anderes beshlieÿt, sind der Vorsitzende und derStellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberehtigte Liquidatoren.(3) Bei Au�ösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zweke fällt das nah Beendi-gung der Liquidation vorhandene Vermögen an die �Deutshe Gesellshaft zur Rettung Shi�brü-higer� (DGzRS), die es unmittelbar und ausshlieÿlih für gemeinnützige Zweke zu verwendenhat.� 15 Gemeinnützigkeit(1) Der Verein verfolgt ausshlieÿlih und unmittelbar die in � 2 genannten gemeinnützigen Zieleund Zweke im Sinne des Abshnitts �Steuerbegünstigte Zweke� der Abgabenordnung.Er ist selbstlos tätig und verfolgt niht in erster Linie eigenwirtshaftlihe Zweke.Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäÿen Zweke verwandt werden.Die Vereinsmitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.Es darf keine Person durh Ausgaben, die dem Zwek des Vereins fremd sind oder durh unver-hältnismäÿig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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� 16 Haftung(1) Die Vereinsorgane dürfen Verp�ihtungen nur im Rahmen ihrer tatsählihen vorhandenenMittel eingehen. Rehtsgeshäfte, die die Aufnahme eines Kredits als solhes notwendig mahen,bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung.� 17 Geshäftsordnung(1) Der Verein gibt sih eine Geshäftsordnung.� 18 Inkrafttreten der Satzung(1) Diese Satzung und die Geshäftsordnung treten am 27. Oktober 1996 in Kraft.
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